
Produktlinie

Komfort Premium

Erweiterter Unfallbegriff

Erhöhte Kraftanstrengung mit Folge von:
• Verrenkung von Gelenk an Gliedmaßen oder Wirbelsäule
• Zerrung oder Zerreißung von Muskeln, Sehnen, Bändern oder  

Kapseln an Gliedmaßen oder Wirbelsäule
• Zuziehung von Bauch-, Unterleibs- und Knochenbrüchen

Eigenbewegung mit Folge von:
• Verrenkung von Gelenk an Gliedmaßen oder Wirbelsäule
• Zerrung oder Zerreißung von Muskeln, Sehnen, Bändern oder  

Kapseln an Gliedmaßen oder Wirbelsäule
• Zuziehung von Bauch-, Unterleibs- und Knochenbrüchen

Bandscheibenschäden durch unfallbedingte knöcherne Verletzung  
der Wirbelsäule

Gesundheitsschädigungen durch Rettungsmaßnahmen  
(recht mäßige Verteidigung, Rettung von Menschen, Tieren und Sachen)

Gewalttätige Auseinandersetzungen und innere Unruhen

Versicherungsschutz auch bei Terroranschlägen

Tauchtypische Gesundheitsschäden als Sport-/Hobbytaucher
• Therapiekosten auch bei Missachtung der gültigen Richtlinien  

für das Tauchen und Dekomprimieren
• Therapiekosten bei Dekompressionskrankheit Typ I + II  

einschließlich Druckkammerbehandlung

50.000  €

Ertrinken und Ersticken im Wasser

Erfrierungen

Höhenkrankheit

Verschollenheit gilt als Unfalltod

Unfreiwilliger Flüssigkeits-, Nahrungsmittel- oder Sauerstoffentzug

Mechanische, chemische und elektrische Einwirkung

Strahlenschäden (Röntgen-, Laser-, Maser- und sonstige Strahlen,  
außer Kernenergie und regelmäßiger Umgang damit)

Sonnenbrand oder -stich

Leistungen im Überblick
Stuttgarter Unfallvorsorge aktiv

Vermittler-Info

Neu
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Herzinfarkt oder Schlaganfall innerhalb einer Stunde  
nach Eintritt des Unfalles gelten als Unfallfolge.

Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen,  
wenn durch ein versichertes Unfallereignis überwiegend verursacht

Psychologische Hilfe nach Überfall/Geiselnahme 10 Sitzungen bis  
max. 1.000  €

10 Sitzungen bis  
max. 1.000  €

Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, wenn diese auf eine 
durch den Unfall verursachte organische Erkrankung des Nervensystems 
oder eine durch den Unfall neu entstandene Epilepsie zurückzuführen sind

Vergiftungen durch

Unfreiwillig ausgesetzten Gasen oder Dämpfen
Auch Einatmung  

sonst iger  schädlicher  
Stoffe (z. B. Dünste,  

Staubwolken, Säuren)

Die Einwirkungen von Gasen, Dämpfen oder sonstigen schädlichen Stoffen 
werden noch als plötzlich angesehen, wenn die versicherte Person diesen 
bis zu 7 Tage ausgesetzt war.

Alkoholvergiftungen Bis zur Vollendung des  
14. Lebensjahres

Durch Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund
(ohne Nahrungsmittel)

Bis zur Vollendung des  
14. Lebensjahres

Durch Einnahme von Nahrungsmitteln durch den Schlund

Infektionen

Kein Mindest-Invaliditätsgrad bei Infektionskrankheiten erforderlich

Infektionsklausel für im Gesundheitswesen tätige Personen,  
Chemiker,  Desinfektoren

Tollwut oder Wundstarrkrampf

Borreliose oder Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)  
aufgrund eines Zeckenstichs

Infektionen bei Beschädigung der Haut  
oder plötzlichem Einspritzen infektiöser Massen

Brucellose, Malaria

Brucellose, Cholera, Diphtherie, 
Dreitagefieber, Echinokokkose, 
epidemische Kinderlähmung, 

Fleckfieber, Gelbfieber, Gürtelrose, 
Hirnhautentzündung, Keuchhusten, 

Lepra, Malaria, Masern, Mumps, 
Paratyphus, Pest, Pfeiffer-Drüsen-
fieber, Pocken, Röteln, Scharlach, 

Schlafkrankheit, Tularämie, Typhus, 
Windpocken

Infektionen durch nicht nur geringfügige Unfallverletzungen (z. B. Tierbisse)

Infektionen durch geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen  
einschließlich allergischer Reaktionen

Blutvergiftung und Wundinfektion

Infektionen durch Heilmaßnahmen

Nicht infektionsbedingte Gesundheitsschäden durch
Insektenstiche/-bisse und andere Haut- oder Schleimhautverletzungen

Neu

Neu
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Impfungen, allergische Reaktionen

Gesundheitsschäden durch Impfungen

Allergische Reaktionen durch Insektenstiche/-bisse

Allergische Reaktionen auch wegen anderer Haut- oder  
Schleimhaut verletzungen

Stationäre Desensibilisierungsmaßnahmen nach allergischen Reaktionen 
(innerhalb des Unfall-Krankenhaustagegeldes)

Bewusstseinsstörungen durch

Einnahme von Medikamenten

Folge eines versicherten Unfallereignisses

Ohnmachts- oder Schwindelanfall

Zuckerschock (Über- oder Unterzuckerung)

Herzinfarkt oder Schlaganfall

Epileptischen Anfall oder anderen Krampfanfall

Trunkenheit (ohne Promillebegrenzung)

Trunkenheit beim Lenken von Kfz
Bis 1,3 Promille Bis 1,59 Promille

Übermüdung oder Einschlafen infolge von Übermüdung

Erschrecken

Vorsorgeversicherung

Beitragsbefreiung infolge des Todes des Versicherungsnehmers
bei der Versicherung von Kindern

Versicherungssummen  
im Rahmen der  
Vorsorgeversicherung

Invaliditätsgrundsumme 30.000  €  
ohne Progression

50.000  €  
ohne Progression

Vollinvalidität 100.000  € 100.000  €

Unfalltod 3.000  € 5.000  €

Kosten für kosmetische Operationen 5.000  € 5.000  €

Bergungs- und Rettungskosten 100.000  € 100.000  €

Erweiterte Übergangsleistung 1.500  € 1.500  €

Sofortleistung für Schwerverletzte 1.500  € 1.500  €

Unfall-Krankenhaustagegeld 15  € 15  €

Vorsorgeversicherung gilt für Neugeborene für bis zu 12 Monate.

Vorsorgeversicherung gilt auch für Adoptivkinder für bis zu 12 Monate.

Vorsorgeversicherung gilt für Eheleute/eingetragene Lebenspartner  
für bis zu 6 Monate.

Neu
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Sonstige Einschlüsse in den Versicherungsschutz

Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs durch Minderjährige

Überraschender Kriegsausbruch während einer Auslandsreise  
bis zu 14 Tage 21 Tage

Die vorstehende Frist verlängert sich so lange, bis die Ausreise möglich ist.

Fahrtveranstaltungen, wie z. B. Stern-, Zuverlässigkeits-  
oder Orientierungsfahrten, Fahrsicherheitstrainings

Teilnahme an Kartrennen (Freizeitfahrten)

Kitesurfen

Inklusivleistungen

Such-, Bergungs- und Rettungskosten

Rückreise- oder Unterbringungskosten für  Mitreisende  
(Kinder, Partner) aus dem Ausland

Kostenübernahme bei medizinisch notwendigem Transport  
zum Krankenhaus

Kosten für Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz 

Kosten für die Bestattung im Ausland 5.000  € 5.000  €

Therapiekosten im Rahmen einer Druckkammerbehandlung 50.000  €

Beihilfe zu Rehabilitationsmaßnahmen (Zahlung der Versicherungs- 
summe – unabhängig von den tatsächlich entstandenen Kosten) 2.500  € 3.000  €

Kostenübernahme bei Rehabilitationsmaßnahmen – 30.000  €

Kosten für kosmetische Operationen

Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten für alle natürlichen oder bereits 
mit festem Zahnersatz versehenen Zähne (inklusive Laborkosten)

Übernahme der Kosten für eine Haushaltshilfe und eine Kinderbetreuung 100  €/Tag  
Max. 30 Tage

100  €/Tag  
Max. 30 Tage

Reha-Management 75.000  € 150.000  €

Beratung, Organisation und Unterstützung 30 Stunden 30 Stunden

Kostenübernahme bei stationären Reha- Maßnahmen 11.250  € 22.500  €

Kostenübernahme bei ambulanten Reha- Maßnahmen 3.750  € 7.500  €

Pflegeheimkosten für max. 6 Monate 6.750  € 13.500  €

Übernahme der Kosten für Hilfsmittel  
(z. B.  Gehhilfen, Prothesen) 18.750  € 37.500  €

Mobilitätskosten (z. B. Umbau des Kfz) 11.250  € 22.500  €

Anpassung des Wohnumfelds 22.500  € 45.000  €

Neu Neu

Neu Neu

Neu Neu

Neu Neu

Neu

Neu Neu

Neu Neu

Neu Neu

Neu Neu

Neu Neu

Neu Neu

Neu Neu

Neu Neu

Neu Neu
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Berufliche Rehabilitation  
(Umschulungsmaßnahmen, spezielle Arbeitsmittel etc.) 15.000  € 30.000  €

Sofortleistung bei schweren Verletzungen (Verbrennungen,  
Mehrfach-Knochenbrüche, Erblindung, Querschnitts lähmung etc.)  
+ doppelte Sofortleistung bei Bau oder Kauf von Wohnungseigentum

– 10.000  €

Unfallbedingte Fehlgeburt (nach der 16. Schwangerschaftswoche) – 3.000  €

Fristen

Eintritt der Invalidität 18 Monate 24 Monate

Ärztliche Feststellung und Geltendmachung der Invalidität 24 Monate 36 Monate

Neubemessung der Invalidität max. bis
5 Jahre 

für Versicherungsnehmer;  
für Die Stuttgarter max. bis  

2 Jahre nach dem Unfall

5 Jahre 
für Versicherungsnehmer;  
für Die Stuttgarter max. bis  

2 Jahre nach dem Unfall

Anzeigefrist bei Unfalltod

Mitwirkung von Krankheiten und Gebrechen

Anrechnung im Invaliditätsfall/ 
bei sonstigen Leistungen  
ab einem Mitwirkungsanteil bei:

Erwachsenen1 50 %  
Optional 75 %

75 %  
Optional 100  %

Kindern/Jugendlichen

Obliegenheiten

Versehentlich zu spät gemeldeter Unfallschaden bei zunächst  
geringfügiger Verletzung ist keine Obliegenheitsverletzung.

Bei versehentlichen Obliegenheitsverletzungen bleibt der  
Versicherungsschutz bestehen.

Änderung der Berufstätigkeit

Keine Leistungsreduzierung bei versehentlicher Nichtanzeige über
Aufnahme oder Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung

Vorschusszahlung

Auch ohne vereinbarte Todesfallsumme möglich

Außerkraftsetzung

Auf Wunsch Außerkraftsetzung des Vertrags auch ohne spezielle  
Voraussetzung (z. B. Arbeitsunfähigkeit/-losigkeit)

Neu

1Vor Vollendung des 67. Lebensjahres.
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Garantien

Innovationsgarantie

Werden die Versicherungsbedingungen der Stuttgarter Unfallvorsorge aktiv 
ausschließlich zum Vorteil des VN und ohne Mehrbeitrag geändert, gelten 
die neuen Versicherungsbedingungen auch für bereits bestehende Verträge.

Summen- und Konditionsdifferenzdeckung

Wenn vor dem Beginn der Stuttgarter Unfallvorsorge aktiv ein Schadens- 
fall zu einer Unfallversicherung bei einem anderen Versicherer eintritt, 
reguliert Die Stuttgarter die Differenz zur Schadenshöhe gemäß den 
 Versicherungsbedingungen der Stuttgarter Unfallvorsorge aktiv.

Besserstellungsgarantie

Die Stuttgarter leistet auf Wunsch des VN nach den Versicherungsbedingun-
gen des Vorvertrags, wenn der VN im Schadensfall durch die Versicherungs-
bedingungen des Vorvertrags bessergestellt gewesen wäre.

Abweichungen von den GDV-Musterbedingungen

Weichen die Versicherungsbedingungen der Stuttgarter Unfallvorsorge 
aktiv zum Nachteil des VN von den Musterbedingungen des GDV zur  
Unfallversicherung ab, reguliert Die Stuttgarter im Schadensfall auf  
Wunsch des VN nach den zum Zeitpunkt des Schadenseintritts  
geltenden Musterbedingungen des GDV.

Dynamik

Jährliche Erhöhung von Leistung und Beitrag gemäß dem Prozentsatz,  
um den der Höchstbeitrag zur GRV angehoben wird, mindestens aber 5 % 5  %

Nachlässe

Mehrpersonenrabatt ab 3 versicherten Personen 5 % 5  %

Beschäftigte des Finanzdienstleistungsgewerbes 25 % 25  %

Leistungsverbesserung

Erhöhung der Invaliditätsgrundsumme um 25 % (max. 100.000 Euro 
 Invaliditätsleistung) bei: Tragen eines Helms (inkl. Hövding- Airbaghelmen), 
Ausübung einer ehrenamtlichen  Tätigkeit, Nutzung des öffentlichen 
 Personennahverkehrs (einschließlich Fernzüge und -busse) oder Tätigkeit 
als  Nothelfer
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Gliedertaxe

L XL XXL

Gliedmaßen

Arm 70 % 80 % 80 %

Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 % 75 % 80 %

Arm bis unterhalb des Ellenbogengelenks 60 % 70 % 80 %

Hand 55 % 70 % 75 %

Daumen 20 % 30 % 30 %

Zeigefinger 10  % 20 % 20 %

Anderer Finger 5 % 12 % 15 %

Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 % 80 % 80 %

Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 % 70 % 80 %

Bein bis unterhalb des Knies 50 % 60 % 80 %

Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45  % 55 % 80 %

Fuß 40 % 50 % 70 %

Große Zehe 5 % 10 % 15 %

Andere Zehe 2 % 5 % 8 %

Sinnesorgane

Auge 50 % 50 %

65 %
100 %,  

sofern ein Auge vor  
dem  Versiche rungsfall  

bereits vollständig verloren  
bzw.  funktionsunfähig war

Gehör auf einem Ohr 30 % 40 % 45 %

Gehör auf beiden Ohren 60 % 80 % 90 %

Stimme 40 % 100 % 100 %

Geruchssinn 10 % 10 % 20 %

Geschmackssinn 5 % 10 % 20 %

Innere Organe

Milz 10 % 10 %

10 %
20 %  

für Kinder unter  
14 Jahren

Eine Niere 20 % 20 % 25 %

Beide Nieren 100 % 100 % 100 %

Ein Lungenflügel 50  % 50 % 50 %

Magen – – 20 %

Zwölffinger-, Dünn-, Dick- oder Enddarm – – 25 %

Gallenblase – – 10 %

Die Bemessung des Invaliditätsgrades kann für folgende Organe  
auf Wunsch auch nach rein medizinischen Gesichtspunkten  
(außerhalb der Gliedertaxe) erfolgen.

Lungenflügel,  
Milz, Niere

Lungenflügel,  
Milz, Niere

Gallenblase, Lungen-
flügel,  Ma gen, Milz, Niere, 

 Zwölf finger-, Dünn-, Dick- oder 
Enddarm

Gliedertaxen

Stuttgarter Versicherung AG 
Rotebühlstraße 120 | 70197 Stuttgart | T 0711 665-63 | F 0711 665-1516 
info@stuttgarter.de | www.stuttgarter.de

Rechtlicher Hinweis: Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bei den Beschreibungen handelt es sich um verkürzte,  
unverbindliche Darstellungen. Maßgeblich sind ausschließlich die Tarifbestimmungen und die Versicherungsbedingungen. 
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